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INHALT:

 ▼ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

 ▼ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

 ▼ Öffentliche Ausschreibungen nach VOL/A;
Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes

 ▼ Widmung öffentlicher Verkehrsfl ächen

 ▼ Bebauungsplan Pollinger Straße / Schäftlarner 
Weg für die Grundstücke Flurnummern 1299/5, 
1299/6, 1299/12 und Teilfl äche aus 1303,  
jeweils Gemarkung Gilching; Erneute öffent-
liche Auslegung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in 
Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2,
2. Halbsatz und Nr. 3 2. Halbsatz BauGB

 ▼ 5. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 6
„Hauptstraße-Ost“ für den Bereich der Fl.Nrn. 
346/7 sowie 346/8, Gemarkung Argelsried; 
Aufstellungsbeschluss zur Teiländerungsein-
leitung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB sowie 
Billigungsbeschluss; Öffentliche Auslegung 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2,2. Halbsatz und Nr. 3, 
2. Halbsatz BauGB

kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).

Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
457 im Zimmer 272 eingesehen werden.
 

 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 03.06.2019 die Bauge-
nehmigung zur Errichtung von Parkplätzen für das 
Klinikum Starnberg auf dem Grundstück FlNr. 101, 
Gemarkung Söcking, Nahe Oßwaldstraße an die 
Kreiskrankenhaus Starnberg GmbH erteilt. Öffent-
lich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange 
werden, soweit sie der behördlichen Prüfung un-
terliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München, (Postanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhe-
ben. 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt München auch elektronisch nach Maßgabe 
der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie ei-
nen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-
scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in 
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablich-
tungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de) zu entnehmen.

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).

Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
457 im Zimmer 272 eingesehen werden.

 
Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

 ◆ Öffentliche Ausschreibungen nach VOL/A;

Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes

Die Stadt Starnberg weist darauf hin, dass ab 
dem 12.06.2019 über die Bayerische Staatszei-
tung folgende Arbeiten zu Öffentlichen Ausschrei-
bungen bekannt gemacht werden:

- Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes
Es wird gebeten, entsprechende Informationen 
aus dieser Veröffentlichung zu entnehmen. Die 
Vergabeunterlagen sind in elektronischer Form auf 
der Vergabeplattform www.staatsanzeiger-eser-
vices.de zum Download bereit gestellt.

Starnberg, 05.06.2019 

Stadt Starnberg Eva John, Erste Bürgermeisterin

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

 ◆ Widmung öffentlicher Verkehrsfl ächen

Folgende Strecken/Teilfl ächen werden gem.
Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 53 Nr. 2 BayStrWG als be-
schränkt-öffentlicher Weg gewidmet:

a) Nähe Winkelhof bestehend aus: Fl.Nr. 1744/4
(Gehweg) Anfangspunkt: Einmündung in
 Fl.Nr. 1724/2

 Endpunkt: Grenze zu Fl.Nr. 1745/2
 Länge: 166 m
 Widmungsbeschränkung:
 nur für Fußgänger, Radfahrer
 und Anliegerverkehr

Die Verfügung ist zum 28.06.2019 vorgesehen.

Die Widmungsverfügung - sowie der Lageplan 
hierzu - kann während der allgemeinen Dienststun-
den bei der Gemeinde Gilching im Bauamt, Rat-
hausplatz 1 in 82205 Gilching, Zimmer-Nr. O1.27 
in der Zeit vom 13.06.2019 bis einschließlich 
26.07.2019 eingesehen werden.

Gilching, 28.05.2019

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

 ◆ Bebauungsplan Pollinger Straße / 

Schäftlarner Weg für die Grundstücke 

Flurnummern 1299/5, 1299/6, 1299/12 und 

Teilfl äche aus 1303, jeweils Gemarkung 

Gilching; Erneute öffentliche Auslegung 

gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit

§ 13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Halbsatz und

Nr. 3, 2. Halbsatz BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeindera-
tes hat in seiner Sitzung vom 27.05.2019 die Ent-
wurfsplanung in der Fassung vom 27.05.2019 ge-
billigt. Dieser Entwurf des Bebauungsplanes ein-
schließlich Begründung liegt in der Zeit vom  

21. Juni bis einschließlich 22. Juli 2019

während der allgemeinen Dienststunden im Rat-
haus der Gemeinde Gilching, Rathausplatz 1, Bau-
amt, Zimmer Nr. O1.15 erneut öffentlich aus. 
Die Öffentlichkeit kann sich während der Ausle-
gungsfrist über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten und Stellungnahmen vorbringen. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
In die Frist fallende allgemein arbeitsfreie Tage, al-
so auch Feiertage und andere Tage, an denen das 
Rathaus der Gemeinde Gilching geschlossen ist, 
sowie offi zielle Ferientage sind für den Fristlauf 
unschädlich.

 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 28.05.2019 einen Vor-
bescheid für den Neubau eines Wohn- und Ge-
schäftshauses auf dem Grundstück FlNr. 42, Ge-
markung Percha, Stadt Starnberg, Nähe Buch-
hofstr. 5 an Herrn Walter Gusterer erteilt. Öffent-
lich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange 
werden, soweit sie der behördlichen Prüfung un-
terliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München (Postanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt München auch elektronisch nach Maßgabe 
der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie ei-
nen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-
scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in 
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablich-
tungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmen.

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt.

Gilching, 29.05.2019

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

 ◆ 5. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 6 

„Hauptstraße-Ost“ für den Bereich der Fl.Nrn. 

346/7 sowie 346/8, Gemarkung Argelsried; 

Aufstellungsbeschluss zur Teiländerungsein-

leitung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB sowie 

Billigungsbeschluss; Öffentliche Auslegung 

gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit

§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Halbsatz und Nr. 3, 

2. Halbsatz BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeindera-
tes hat in seiner Sitzung vom 27.05.2019 die Ein-
leitung des 5. Teiländerungsverfahrens des Be-
bauungsplanes Nr. 6 „Hauptstraße Ost“ für den 
Bereich der Fl.Nrn. 346/7 sowie 346/8, Gemar-
kung Argelsried beschlossen und die Entwurfspla-
nung in der Fassung vom 27.05.2019 gebilligt. Die-
ser Entwurf der  Bebauungsplanteiländerung ein-
schließlich Begründung liegt in der Zeit vom

21. Juni bis einschließlich 22. Juli 2019

während der allgemeinen Dienststunden im Rat-
haus der Gemeinde Gilching, Rathausplatz 1, Bau-
amt, Zimmer Nr. O1.15 öffentlich aus.

Die Öffentlichkeit kann sich während der Ausle-
gungsfrist über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten und Stellungnahmen vorbringen. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
In die Frist fallende allgemein arbeitsfreie Tage, al-
so auch Feiertage und andere Tage, an denen das 
Rathaus der Gemeinde Gilching geschlossen ist, 
sowie offi zielle Ferientage sind für den Fristlauf 
unschädlich.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt.
Der Umgriff des Bebauungsplanes ist aus dem in 
Anlage beigefügten Lageplan ersichtlich, der Be-
standteil der Bekanntmachung ist.

Gilching, 29.05.2019

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

Anlage zur Bekannmachung zur 5. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 6 Hauptstraße-Ost, 

Gemarkung Argesried (ohne Maßstab)
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